
 
 

Verwaltungsvereinbarung 
Städtebauförderung 2023 / 2024 

über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes 
an die Länder nach Artikel 104 b des Grundgesetzes 

zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen 
(VV Städtebauförderung 2023 / 2024) 

vom 21.03.2023 / 04.07.2023 
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Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwesen, 

- nachstehend „Bund“ genannt - 
und 

die Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die für die Städtebauförderung 
zuständigen Minister/Ministerinnen und Senatoren/Senatorinnen, 

- nachstehend „Länder“/„Land“ genannt - 
schließen folgende Vereinbarung: 

Präambel 

Bund und Länder messen der Städtebauförderung als Leitprogramm für eine zukunftsfähige, 
nachhaltige, resiliente und moderne Entwicklung der Städte und Gemeinden in Deutschland große 
Bedeutung bei. Die Kommunen stehen im Hinblick auf den Klimawandel, aufgrund des 
demografischen Wandels und der Digitalisierung sowie veränderter Nutzungsbedingungen 
und -interessen vor großen Anpassungsbedarfen und städtebaulichen Transformationsprozessen. Dies 
gilt insbesondere für den Erhalt von lebendigen und identitätsstiftenden Stadt- und Ortskernen, 
Maßnahmen für den Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel, das Schaffen von 
Wohnraum sowie bedarfsgerechten und zukunftsorientieren Infrastrukturen. Zugleich sind auch 
langfristig belastbare Strategien zur urbanen Resilienz erforderlich, um negative Auswirkungen von 
besonderen Ereignissen (wie Pandemien, Hitzeperioden oder auch Naturkatastrophen) durch 
bauliche, soziale und ökonomische Strukturen zu begrenzen. Übergeordnetes Ziel der 
Städtebauförderung ist, Teilhabe und Austausch am gesellschaftlichen Leben für alle zu ermöglichen, 
eine Vielfalt von Akteuren bei der Stadtentwicklung zu integrieren und damit den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu stärken. 
Bund und Länder sehen daher in der Städtebauförderung eine wichtige sozial-, struktur-, innen-, 
umwelt- und kommunalpolitische Aufgabe. Bund und Länder stimmen zudem darin überein, dass die 
Städtebauförderung einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Neuen Leipzig-Charta, der Ziele 
der Nationalen Stadtentwicklungspolitik und der Davos-Deklaration leistet und damit zur 
nachhaltigen Innenentwicklung und Reduzierung des Flächenverbrauchs beiträgt. Sie sehen die 
Notwendigkeit einer bestandsorientierten und baukulturell anspruchsvollen Städtebauförderung, 
deren Umsetzung durch die Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger, auch von Kindern und 
Jugendlichen und schwer erreichbaren Bevölkerungsgruppen, erfolgen soll. 
Bund und Länder anerkennen das Subsidiaritätsprinzip der Städtebauförderung. Danach sind sie 
verpflichtet, Finanzierungsmittel für Aufgaben, deren Ursachen nicht aus unmittelbarem Bezug zu 
städtebaulichen Missständen herrühren, zuerst auch in anderen Programmen mit Investitionshilfen zu 
suchen und durch die Koordinierung und Bündelung aller für die Entwicklung der Städte und 
Gemeinden notwendigen Finanzierungsmittel größtmögliche Synergien zu erreichen. Darüber hinaus 
bewerten Bund und Länder das Subsidiaritätsprinzip der Städtebauförderung dahingehend, dass es 
einen möglichst effizienten und sparsamen Mitteleinsatz gewährleistet. 
Bund und Länder stimmen darin überein, dass bei der Förderung stadtentwicklungs- und 
raumordnungspolitische Zielsetzungen für städtische und ländliche Räume zu berücksichtigen sind. 
In diesem Sinne wird eine enge Verknüpfung von Städtebau- und Wohnraumförderung nach den 
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Artikel 16 
Unterrichtung 

(1) Der Bund und die Länder unterrichten einander über Entscheidungen oder Umstände aus ihren 
Aufgabenbereichen, die für die Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen 
Gesamtmaßnahmen des Bundesprogramms von grundsätzlicher Bedeutung sind. 

(2) Die Länder werden dem Bund aus begründetem Anlass erbetene Informationen über die 
Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen auch außerhalb der Anpassung und Fortführung 
des Programms geben. 

(3) Nach Abschluss einer Gesamtmaßnahme oder bei vorzeitigem Abbruch der Förderung 
unterrichtet das Land den Bund in Form eines Berichts, der auch die Ergebnisse der 
Abrechnung nach Artikel 12 Absatz 4 enthält. 

(4) Die Länder unterrichten den Bund jährlich über Höhe und Verwendung von Darlehens-
rückflüssen aus Städtebauförderungsmitteln. 

Artikel 17 
Einsatz von Städtebauförderungsmitteln 

(1) Städtebauförderungsmittel können dem Letztempfänger bzw. der Letztempfängerin als 
Darlehen oder Zuschüsse zur Deckung der Kosten oder zur Verbilligung von anderen Darlehen, 
die der Deckung der Kosten dienen, gewährt werden. Sie können als Darlehen auch zur Vor- 
oder Zwischenfinanzierung, als Zuschüsse auch zur Verbilligung von anderen Vor- oder 
Zwischenfinanzierungsdarlehen, zur Förderung von Modernisierungsmaßnahmen, von 
Instandsetzungsmaßnahmen oder von Maßnahmen im Sinne des § 43 Absatz 3 Satz 2 des 
früheren Städtebauförderungsgesetzes auch als Darlehen oder Zuschüsse zur Deckung der 
erhöhten laufenden Aufwendungen gewährt werden. 

(2) Soweit eine andere Stelle als die Gemeinde Kosten für bestimmte durch die Sanierung bedingte 
oder mit ihr zusammenhängende Maßnahmen auf anderer rechtlicher Grundlage zu tragen 
verpflichtet ist oder aus anderen als Städtebaufördermitteln trägt oder derartige Maßnahmen 
fördert, dürfen Städtebaufördermittel mit Zustimmung der anderen Stelle zur Vor- und 
Zwischenfinanzierung eingesetzt werden, wenn die Ersetzung durch die endgültigen 
Finanzierungs- oder Förderungsmittel zu erwarten ist. 

Artikel 18 
Kosten der Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 

(1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten die Vorschriften des § 177 Absatz 4 und 5 BauGB 
entsprechend, wenn der Eigentümer bzw. die Eigentümerin sich gegenüber der Gemeinde 
vertraglich verpflichtet hat, bestimmte Modernisierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen im 
Sinne des § 177 BauGB durchzuführen. Hat der Eigentümer bzw. die Eigentümerin eines 
Gebäudes, das wegen seiner geschichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung 
erhalten bleiben soll, sich gegenüber der Gemeinde vertraglich verpflichtet, neben bestimmten 
Modernisierungsmaßnahmen auch bestimmte Maßnahmen durchzuführen, die der Erhaltung, 
Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung des Gebäudes dienen, so gelten auch für die 
Kosten dieser Maßnahmen die Vorschriften des § 177 Absatz 4 und 5 BauGB entsprechend. 
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(2) Ein Zuschuss aus Städtebauförderungsmitteln darf zur Deckung der Kosten der Modernisierung 
und Instandsetzung nur insoweit gewährt werden, als diese Kosten nicht von dem Eigentümer 
bzw. der Eigentümerin zu tragen sind. 

Artikel 19 
Anwendung der Grundvereinbarung 

(1) Im Übrigen finden die Regelungen der Grundvereinbarung zwischen dem Bund und den 
Ländern über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104a 
Absatz 4 des Grundgesetzes vom 19. September 1986 (MinBlFin. 1986, S. 238) Anwendung. 

(2) In Ausfüllung der Protokollnotiz zu Artikel 6 Absatz 1 dieser Grundvereinbarung wird für den 
Bereich der Städtebauförderung festgelegt: Wird die 30-Tage-Frist nach Artikel 6 Absatz 1 der 
Grundvereinbarung überschritten, so kann der Bund für die Zeit vom Fristablauf bis zur 
zweckentsprechenden Verwendung Zinsen verlangen. Der Zinssatz bemisst sich nach dem 
jeweiligen Zinssatz für Kredite des Bundes zur Deckung von Ausgaben zur Zeit der 
Fristüberschreitung, der Zinssatz beträgt jedoch mindestens 0,1 Prozent jährlich. Die Erstattung 
von Zinsbeträgen zeigen die Länder schriftlich oder durch Abdruck der entsprechenden 
Einzahlungsmitteilung oder Annahmeanordnung an. 

Artikel 20 
Förderrichtlinien der Länder 

Für die Programme gelten die jeweiligen Förderrichtlinien der Länder, sofern im Zweiten Teil dieser 
Vereinbarung nichts anderes geregelt ist. 

Artikel 21 
Innovationsklausel 

Für innovative und experimentelle Vorhaben können die Länder mit Einwilligung des 
Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen in Ausnahmefällen Regelungen 
vorsehen, die von den Festlegungen dieser Verwaltungsvereinbarung abweichen. 
Dies sind im besonderen Maße innovative und experimentelle Vorhaben zum Klimaschutz und zur 
Klimafolgenanpassung. 

Artikel 22 
Evaluierung 

Die Städtebauförderung und ihre Programme werden gemäß Artikel 104b GG regelmäßig durch den 
Bund im Zusammenwirken mit den Ländern evaluiert. Eine wesentliche Grundlage der Evaluierung 
sind die Begleitinformationen und Monitoringdaten. Die Gewinnung sonstiger, für die Evaluierung 
unabdingbarer Informationen hat so zu erfolgen, dass die beteiligten Stellen möglichst gering belastet 
werden. 
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Artikel 23 
Öffentliche Darstellung der Städtebauförderung, Öffentlichkeitsarbeit 

(1) Die Förderung des Bundes ist in der öffentlichen Kommunikation (z. B. Pressemitteilungen, 
Veröffentlichungen, Internet, Veranstaltungen) angemessen darzustellen. Bei der erstmaligen 
öffentlichen Bekanntgabe der Landesprogramme beziehen die Länder den Bund durch 
gemeinsame Pressemitteilungen ein. 

(2) Im Bewilligungsbescheid gegenüber den Kommunen bringen die Länder zum Ausdruck, 
inwieweit die Förderung auf Finanzhilfen des Bundes beruht, und legen den Gemeinden auf, 
die Förderung durch den Bund auf den Bauschildern und nach Fertigstellung in geeigneter 
Form auszuweisen. Dabei sind die Logos „Städtebauförderung“ sowie „Bundesministerium für 
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen“ zu verwenden. Der Bund stellt den Ländern die 
entsprechenden Wortbildmarken elektronisch zur Verfügung. Nach Abschluss der 
Bundesförderung zu einer städtebaulichen Gesamtmaßnahme bzw. nach Fertigstellung 
wichtiger Einzelmaßnahmen ist die Bundesförderung dauerhaft, z. B. durch Plaketten, 
Hinweistafeln usw., darzustellen. 

(3) Die Länder wirken darauf hin, den Bund in die öffentlichkeitswirksame Kommunikation der 
Förderung sowie in wesentliche öffentlichkeitswirksame Termine bedeutender 
Gesamtmaßnahmen einzubinden. Die Länder schlagen dem Bund im Jahr 2023 mindestens 
zwei Termine zur gemeinsamen Vorstellung von geförderten Gesamtmaßnahmen vor. 

Artikel 24 
Inkrafttreten, Geltungsdauer 

(1) Die Verwaltungsvereinbarung 2023 tritt mit Gegenzeichnung aller Länder in Kraft. Die Länder 
wirken darauf hin, künftige Verwaltungsvereinbarungen innerhalb von zwei Monaten nach 
Unterzeichnung durch den Bund gegenzuzeichnen. 

(2) Die Bundesprogramme für die früheren Programmjahre werden auf Grundlage der für diese 
Programmjahre abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen abgewickelt.

Artikel 25 
Mehrjährigkeit, Inkrafttreten der Vorschriften für das Jahr 2024 

(1) Die Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2024 steht unter Vorbehalt der 
Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers, entsprechende Programmmittel 2024 einschließlich 
derselben konstitutiven Vorgaben zu gewähren. Änderungen nach Maßgabe des 
Haushaltsgesetzgebers des Bundes bleiben ausdrücklich vorbehalten und werden 
erforderlichenfalls im Wege einer (ergänzenden) Verwaltungsvereinbarung umgesetzt.  
Sobald das Haushaltsgesetz für das Jahr 2024 in Kraft getreten ist, informiert der Bund die 
Länder entsprechend Satz 1 und Satz 2. Außerdem übersendet der Bund den Ländern die für 
2024 geltende Finanztabelle nach Art. 1 Absatz 3 als Annex dieser Verwaltungsvereinbarung 
zur Gegenzeichnung. 

(2) Vorschriften dieser Verwaltungsvereinbarung, die sich auf das Jahr 2023 beziehen, gelten 
entsprechend für das Programmjahr 2024. Sich auf das Programmjahr 2023 beziehende 
Fristen werden für das Programmjahr 2024 entsprechend um ein Jahr nach hinten verschoben.  
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* * * 
  

(3) Abweichend hiervon bzw. ergänzend hierzu gilt: 
- Die Gewährung und Verteilung der Finanzhilfen des Bundes auf die einzelnen Programme 

und Länder im Sinne des Art. 1 Absatz 2 und Absatz 3 für das Jahr 2024 wird nach 
Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel festgesetzt.  

- Im Jahr 2024 neu entstehende Ausgabereste verfallen entsprechend Art. 12 Absatz 5 Satz 
2 zum 31.12.2026 endgültig.   

- Abweichend von Artikel 15 Satz 1 übermitteln die Länder dem Bund die 
Verwendungsnachweise für das Jahr 2023 bis zum 1. März 2024. 

Teil 4: Übergangsvorschriften 

Artikel 26 
Übergangsvorschriften 

(1) Für Fördermaßnahmen vor dem 1. Januar 2020, welche aus den bisherigen Programmen in 
Programme nach Artikel 6 bis 8 überführt und in diesen fortgeführt werden, gelten folgende 
Regelungen: 
- Gebietsabgrenzungen, Gebietsbeschlüsse und integrierte Entwicklungskonzepte gelten fort, 

es sei denn, wesentliche Änderungen erfordern eine Anpassung (Artikel 3 Absatz 1). 
- Die Landesprogramme werden ergänzt um die Angaben der bisherigen Förderung vor dem 

1. Januar 2020 (Artikel 10 Absatz 2). 
Die Länder führen für städtebauliche Gesamtmaßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2019 
gefördert wurden, eine Zwischenabrechnung bis zum 31. Dezember 2027 durch. 

(2) Für Fördermaßnahmen vor dem 1. Januar 2020, welche nicht in die Programme nach Artikel 6 
bis 8 überführt werden, ist eine Abwicklung von Mehr- und Minderbedarfen auch zwischen den 
ursprünglichen Förderprogrammen früherer Programmjahre bis zur Abrechnung nach Satz 2 
zulässig; der Einsatz von Bundesmitteln gemäß dieser und künftiger 
Verwaltungsvereinbarungen ist ausgeschlossen. 
Die Länder führen die Abrechnung dieser Gesamtmaßnahmen bis zum 31. Dezember 2027 
durch. 
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Protokollnotizen 
zur Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2023/2024  

über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes 
an die Länder nach Artikel 104b des Grundgesetzes 

zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen 
(VV Städtebauförderung 2023 / 2024) 

Zu Artikel 12 Absatz 5  
Die Länder erkennen an, dass neben dem mit dem Bund gemeinsam verfolgten Prozess zur 
Erarbeitung von Vorschlägen zur Verfahrensverbesserung und damit Vermeidung zukünftiger 
Ausgabereste baldmöglichst sichtbare Erfolge beim Abbau bestehender Ausgabereste 
erkennbar werden sollen. 
Die Fachkommission Städtebau beschließt daher in ihrer Sitzung im März 2023 die Einrichtung 
einer Arbeitsgruppe, die bis zur Herbstsitzung 2023 einen tragfähigen Vorschlag für einen 
Abbaupfad erarbeitet. Die Länder unterrichten den Bund bis Juli 2023 über die 
Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppe. Der Bund und die Länder treffen bis Ende 2023 eine 
diese Verwaltungsvereinbarung ergänzende Vereinbarung, in dem der Abbaupfad für die 
Ausgabereste konkret und verpflichtend beschlossen wird. Diese wird als Teil des Annexes 
nach Artikel 25 Abs. 1 Satz 4 gegengezeichnet. 
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 Für die Bundesrepublik Deutschland 
Die Bundesministerin für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwesen 
Klara Geywitz 
Berlin, den 21.03.2023 

Für das Land Baden-Württemberg 
Die Ministerin für Landesentwicklung und 
Wohnen 
Nicole Razavi 
Stuttgart, den 29.03.2023 

Für das Land Berlin 
Der Senator für Stadtentwicklung, Bauen und 
Wohnen 
Andreas Geisel 
Berlin, den 26.04.2023 

Für die Freie Hansestadt Bremen 
Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, 
Mobilität, Stadtentwicklung und 
Wohnungsbau 
Dr. Maike Schaefer 
Bremen, den 12.04.2023

Für das Land Hessen 
Der Minister für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Wohnen 
Tarek Al-Wazir 
Wiesbaden, den 21.05.2023 

Für das Land Niedersachsen 
Der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 
und Digitalisierung 
Olaf Lies 
Hannover, den 19.04.2023 

Für den Freistaat Bayern 
Der Staatsminister für Wohnen, Bau und 
Verkehr  
Christian Bernreiter 
München, den 05.04.2023 

Für das Land Brandenburg 
Der Minister für Infrastruktur und 
Landesplanung 
Guido Beermann 
Potsdam, den 09.05.2023 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg 
Die Senatorin für Stadtentwicklung und 
Wohnen 
Karen Pein 
Hamburg, den 29.03.2023 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
Der Minister für Inneres, Bau und 
Digitalisierung 
Christian Pegel 
Schwerin, den 09.05.2023 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 
Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau 
und Digitalisierung 
Ina Scharrenbach 
Düsseldorf, den 05.06.2023 
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Für das Land Rheinland-Pfalz 
Der Minister des Innern und für Sport 
Michael Ebling 
Mainz, den 24.05.2023 

Für den Freistaat Sachsen 
Der Staatsminister für Regionalentwicklung 
Thomas Schmidt 
Dresden, den 30.05.2023 

Für das Land Schleswig-Holstein 
Die Ministerin für Inneres, Kommunales, 
Wohnen und Sport  
Dr. Sabine Sütterlin-Waack 
Kiel, den 09.05.2023 

Für das Saarland 
Der Minister für Inneres, Bauen und Sport 
Reinhold Jost 
Saarbrücken, den 04.07.2023 

Für das Land Sachsen-Anhalt 
Die Ministerin für Infrastruktur und Digitales 
Dr. Lydia Hüskens 
Magdeburg, den 11.05.2023 

Für den Freistaat Thüringen 
Die Ministerin für Infrastruktur und 
Landwirtschaft 
Susanna Karawanskij 
Erfurt, den 05.06.2023 
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